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• Alle Kinder und Erwachsene mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt  
• Alle Kinder und Erwachsene müssen sich direkt vor dem Eintritt die Hände desinfizieren 
• Bitte auf Händeschütteln und jegliche Begrüßungsrituale mit Kontakt verzichten 
•  Jede KursteilnehmerIN darf nur von EINEM Erwachsenen begleitet werden  
• Für die Begleitperson herrscht in den gesamten Räumlichkeiten Mund-Nasen-Schutz Pflicht 
• Badesachen zu Hause unter die Sachen anziehen, um den Aufenthalt in der Umkleide zu 

verkürzen 
• Die ausgezogene Kleidung wird sofort in der Sporttasche verstaut und mit in den 

Ruhebereich der Halle genommen 
• Das Duschen nach dem Schwimmkurs ist nicht gestattet 
• Babyschwimmen/Aqua und Eltern-Kind-Schwimmen werden gemäß den Vorschriften vom 

Beckenrand unterrichtet 
• Die Begleitperson und die KursteilnehmerIn müssen sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste 

im Ruheraum eintragen 
• (Unvermeidbarer Körperkontakt muss und wird aus Sicherheitsgründen von der TrainerIn 

im Wasser durchgeführt werden und ist erlaubt) 
 

Ablaufplan der Kurse 
 

1. Vor dem Eintritt in die Räumlichkeiten Hände desinfizieren 
2.  Schwimmsachen vorab zuhause anziehen 
3.  Kleidung in die Sporttasche packen und in die Halle/den Ruheraum mitnehmen 
4.  Vor dem Schwimmen ist duschen erwünscht 
5.  In der Anlage herrscht das Einbahnstraßen- Prinzip 
6.  Die Begleitperson darf sich nur im Ruheraum mit dem Sicherheitsabstand zu anderen und 

mit einem Mund- Nasen- Schutz aufhalten 
7. Die Begleitperson und die KursteilnehmerIn müssen sich in die ausgelegte 

Anwesenheitsliste im Ruheraum eintragen 
8. Das Duschen nach dem Schwimmkurs ist nicht gestattet 
9. Nach dem Schwimmen hat das Umziehen im Ruheraum zu erfolgen 
10. Der Ausgang befindet sich auch im Ruheraum 

 
è Um den Kontakt zu anderen KursteilnehmerInnen zu minimieren, 

wird dringend darum gebeten erst kurz vor Kursbeginn die Räumlichkeiten zu  betreten 
 
Bitte Bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass sie die vorgenannten Auflagen einhalten werden. 
Etwaige Zuwiderhandlungen sind durch den Pächter bzw. Trainer zu vertreten. Sollte es Aufgrund 
Nichteinhaltung dieser Auflagen zu Strafen bzw. erneuter Schließung kommen, werden wir diese als 
Schadenersatzansprüche an Sie weiterleiten.  
Hinweis: sollte die Schwimmschule aufgrund von Fehlverhalten der Eltern schließen müssen, läuft 

die Abrechnung der gebuchten Kurse weiter. 
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